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Liebe Höchenschwanderinnen 
und Höchenschwander, 
der Winter hat uns im Griff . Somit kann die Gemeinde alle Winter-
sportangebote zur Verfügung stellen. Letztes Wochenende wur-
den bereits alle Langlaufspuren gezogen, die Winterwanderwege 
gebahnt und der Rodelhang gewalzt, Schneeschuhe und Schlitten 
können in der Tourist Information ausgeliehen werden. Ab dieser 
Woche wird auch der Skilift in Betrieb genommen, so dass ein run-
des Wintersportangebot für die Einheimischen wie Gäste angebo-
ten wird. Genaueres fi nden Sie im Innenteil. Eines sei allerdings 
hier schon gesagt: für die Nutzung am Skilift gilt die sogenannte 
2-G-plus Regelung, d.h. Nutzer müssen geimpft oder genesen sein 
und zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorlegen. Daher werden 
wir in den Schulferien das Testangebot sogar erweitern (wir werden 
noch informieren). 
  
Der Beilage und dem großen Logo hier entnehmen Sie auch, dass 
die Gemeinde ab dem neuen Jahr mit einer neu gestalteten Marke 
auftreten wird. Das alte Logo geht in den Ruhestand und wird durch 
das Neue ersetzt. Kern des Logo ist, dass man mit einer zeitlosen 
und klaren Darstellung den Ortsnamen und den Slogan „Dorf am 
Himmel“ nach Außen trägt und die Entwicklungen der Gemeinde 
auch hier schon sehen kann. Weiteres können Sie der Beilage ent-
nehmen. 
  
Ich wünsche Ihnen eine schöne Vorweihnachtszeit, 

Ihr 

Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
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Telefon

Polizei 110 

Feuerwehr 112 

Ärztlicher Notfalldienst 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst 

 0180 322255530  

Telefon 

Polizeiposten St. Blasien 07672-922280 

Feuerwehr-Kommandant 

Herr Kaiser 0172 9444942

Bergwacht

Felix Huber 0176 2121618

Sozialstation St. Blasien 

 Tel. 07672-2145 

Arzt 

Dr. Bull/Drobach/Ehret 

Waldshuter Str. 13 07672-1660 

Zahnarzt 

Sanfte Zahnheilkunde Höchenschwand

Isabel Tunn

Bgm.-Huber-Str. 4                          07672-1220

Apotheke 

Kur-Apotheke 

Bgm.-Huber-Str. 6    07672-890

Apotheke

Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und 

endet um 08.30 Uhr am nächsten Tag.

Samstag, 18. Dezember 2021 

Engel-Apotheke im E-Center WT-Tiengen, 

Industriestr. 3, 

Tel.: 07741 - 8 09 97 00 

  

Sonntag, 19. Dezember 2021 

Die St. Georgs-Apotheke, Hauptstr. 73, 

Tel.: 07741 - 6 38 00 

Beratungsstellen

Diakonisches Werk, Waldshut 

Tel. 07751-83040 

Frauen- und Kinderschutzhaus 

Tel. 07751-3553 

Offene Beratung „Courage“ 

Tel. 07741-8082277

Hospizdienst e.V.            Tel. 07751-802333 

Anonymes Sorgentelefon für Erwachsene 

Tel. 0800-1110111 

Anonymes Sorgentelefon für Kinder und 

Jugendliche    Tel. 0800-1110333 

Pflegestützpunkt Landkreis Waldshut 

Tel. 07751-864252 

Tierarzt 

Herr Rüger 

St. Blasien 0171-7355612

Kirchen 

Kath. Pfarramt   07672-534 

Evang. Pfarramt   07672-706 

 

Recycling-Hof Attlisberg 

Mittwoch 13:00 bis 16:00 Uhr

Samstag 09:00 bis 13:00 Uhr

Sprechzeiten im Rathaus  
und der Tourist-Information

Gemeindeverwaltung 

   07672-4819-0 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag    8:00 bis 12:00 Uhr 

Dienstag      14:00 bis 16:00 Uhr 

Donnerstag   14:00 bis 18:00 Uhr 

 

Tourist-Information

im Haus des Gastes 07672-48180

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag 9:00 bis 12:00 Uhr

und 14:00 bis 16:30 Uhr

Samstag 10:00 bis 12:00 Uhr
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Höchenschwand 
Landkreis Waldshut 

Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an  die öffentliche Wasserversor-
gungsanlage und  die Versorgung der Grund-
stücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung 
– WVS) vom 06.12.2021 
Aufgrund von §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg (GemO) i.V.m. den §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des 
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand am 06.12.2021 fol-
gende Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss an 
die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der 
Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) vom 
30.11.2015 beschlossen: 
  

§ 1 

§ 43 Absatz 1 und 2 der Wasserversorgungssatzung – WVS wird wie 
folgt neu gefasst: 

§ 43 Abs. 1 und 2 
Verbrauchsgebühren 

1. Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen  
Wassermenge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr  
beträgt pro Kubikmeter  2,24 Euro.

2. Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher  
Wasserzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr 
pro Kubikmeter  2,24 Euro.

§ 2 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 

Höchenschwand, den 06. Dezember 2021 

Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 

Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschrif-
ten der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf-
grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 
4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung be-
gründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
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Gemeinde Höchenschwand 
Landkreis Waldshut 

Satzung zur Änderung der Satzung über  
die öffentliche Abwasserbeseitigung   
(Abwassersatzung – AbwS) vom 06.12.2021 
Aufgrund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Ba-
den-Württemberg (WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) und §§2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat 
der Gemeinderat der Gemeinde Höchenschwand am 06.12.2021 
folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die öffentliche 
Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung – AbwS) vom 30.11.2015 
beschlossen: 
  

§ 1 

§ 42 Absatz 1 und 2 der Abwassersatzung – AbwS wird wie folgt neu 
gefasst: 
  
§ 42 Abs. 1 und 2 
Höhe der Abwassergebühren 

1. Die Schmutzwassergebühr (§ 40) beträgt je m³ Abwasser 3,39 €
Wird Abwasser in öffentliche Kanäle eingeleitet, die nicht  
an ein Klärwerk angeschlossen sind, beträgt die Gebühr je  
m³ Abwasser  0,80 € 

2. Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a) beträgt je  
m² versiegelte Fläche  0,34 €

 
§ 2 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2022 in Kraft. 
  
Höchenschwand, den 06. Dezember 2021 
  
Sebastian Stiegeler 
Bürgermeister 
  
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb ei-
nes Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Ver-
letzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 
 
 

AUS DEM GEMEINDERAT

7.   Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat 

8.   Wünsche und Anträge aus der Bevölkerung 

  
Bei Redaktionsschluss waren diese Beratungspunkte bekannt. Ände-
rungen und die Neuaufnahme von Tagesordnungspunkten werden 
in der Tagespresse bekannt gegeben. 
  
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öffentlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen. 
  
Die Sitzung findet unter hygienisch und räumlich der Situation ange-
passten Bedingungen im Haus des Gastes statt. Es gilt die 3-G-Re-
gel!  Beim Betreten des Saals ist bis an den Sitzplatz eine medizini-
sche Maske oder eine FFP2-Maske   zu tragen. 
 

Das Wichtigste aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 06. Dezember 2021 
Bürgerfrageviertelstunde 

Herr Werner Pfeifer aus Tiefenhäusern spricht den Funkmast in Tie-
fenhäusern an. Er erklärte sich schon vor längerem bereit, der Ge-
meinde ein Grundstück weiter entfernt vom Ortsteil Tiefenhäusern 
zur Verfügung zu stellen und fragte, ob der Gemeinderat hierüber 
informiert wurde. Sein Grundstück würde nach seiner Ansicht allen 
von der Bürgerinitiative geforderten Anforderungen entsprechen 
und den Belangen des Landschaftsbildes, Entfernung und auch 
funktechnischer Abdeckung gut eignen. Bürgermeister Stiegeler äu-
ßerte dazu, dass die Gemeinde offen für jeglichen anderen Standort 
agiert hat, laut der funktechnischen Analysen sowohl von Gutachter 
Ulrich wie auch von Telefonica nur ein Grundstück eines anderen 
Eigentümers als geeignet angesehen wurde. Die Gemeinde ist be-
strebt, den Forderungen der Bürgerinitiative entgegenzukommen 
und alles was möglich ist zu versuchen. Die funktechnische Abde-
ckung der gesamten Gemeinde ist aber unbedingte Voraussetzung 
für eine Änderung des Standorts. 
  
Eigenbetrieb Wasser 

a)  Beschlussfassung über die  
Wasserversorgungsgebührenkalkulation 2022/23 

Bürgermeister Stiegeler führte aus, dass die Gemeinde mit laufenden 
Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen sowohl beim Wasser 
wie beim Abwasser die Qualität sicherstellt. Diese Kosten müssen 
über die Gebühren an die Verbraucher weitergegeben werden, was 
auch die heute vorgestellten Kalkulationen belegen. 
  
Rechnungsamtsleiter Michael Herr erläuterte, dass die Gemeinde 
jeweils für zwei Jahre eine Kalkulation erstellt, welche nun vorliegt. 
Bisher betrug die Gebühr beim Wasser 2,20 € je cbm. Die letzte Er-
höhung erfolgte zum 01.01.2016. Nach der Kalkulation für die Jahre 
2022 und 2023 muss die Gebühr auf 2,24 € erhöht werden. 
  
Der Gemeinderat stimmte dieser moderaten Erhöhung zu und fasste 
folgende einstimmigen Beschlüsse: 
  
Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung über die 
Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulation vom November 
2021 zu. Die Gemeinde Höchenschwand wählt als Gebührenmaß-
stab für die Wasserverbrauchsgebühr weiterhin den Frischwasser-
maßstab. Der Gemeinderat stimmt den in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigten Abschreibungs- und Verzinsungsmethoden sowie 
den Abschreibungs- und Zinssätzen zu, ebenso den berücksichtig-
ten Prognosen und Schätzungen zu. Dem vorgeschlagenen Kalku-
lationszeitraum der Gebührenkalkulation für 2022-2023 (zweijährig) 
wird zugestimmt. Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation 
wird die Wasserverbrauchsgebühr wie folgt geändert: 
  
für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2023 
Wasserverbrauchsgebühr (netto) 2,24 €/m³ Frischwasser 

Öffentliche Gemeinderatssitzung 
am Montag, 20. Dezember 2021, 19:00  Uhr im Haus des Gastes, 
Großer Saal 
  
TAGESORDNUNG: 

1.   Bürgerfrageviertelstunde 

2.   Bauantrag von Matthias Baumgartner und Nicola Andris auf 
Nutzungsänderung von Ökonomiegebäude zu Wohngebäude 
auf dem Flurstück Nr. 6331, Attlisberg 9 

3.   Bekanntgabe von Baugenehmigungen 

4.   Halle Attlisberg 
 Auftragsvergabe Brandschutztüren 

5.   Feuerwehr: 
 Zusammenarbeit im Gemeindeverwaltungsverband St. Blasien 
 a) Vertrag zur Einrichtung einer zentralen Atemschutzwerkstatt  
 b) Vertrag zur Einrichtung einer zentralen Schlauchwerkstatt  

6.   Bekanntgaben/Verschiedenes 
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b)   Beschlussfassung über die Änderung der  
Wasserversorgungssatzung 

Aufgrund des Beschlusses über die Anhebung der Wasserver-
brauchsgebühr ist die Wasserversorgungssatzung ab 01.01.2022 zu 
ändern. Rechnungsamtsleiter Michael Herr verlas die Änderungssat-
zung im Wortlaut. Der Gemeinderat hatte hierzu keine Fragen oder 
Anregungen und fasste folgenden einstimmigen Beschluss: 
  
Der Gemeinderat beschließt die vorgestellte Änderung der Wasser-
versorgungssatzung in § 43. 
  
Eigenbetrieb Abwasser 

a)   Beschlussfassung über die  
Abwassergebührenkalkulation 2022/2023 

Die Gebührenkalkulation 2022 – 2023 weist unter Berücksichtigung 
der Ergebnisse aus Vorjahren einen Gebührensatz für die Beseiti-
gung des Schmutzwassers in Höhe von 3,39 € je cbm Abwasser so-
wie für die Beseitigung des Niederschlagswassers in Höhe von 0,34 
€ je cbm versiegelter Grundstücksfläche aus. Die bisherigen Gebüh-
rensätze betragen für das Schmutzwasser 2,80 € und für das Nieder-
schlagswasser 0,30 € je cbm. Die letzte Erhöhung erfolgte ebenfalls 
zum 01.01.2016. 
  
Rechnungsamtsleiter Michael Herr führte aus, dass insbesondere die 
Erweiterung der Kläranlage Heppenschwand, die im Jahr 2022 in Be-
trieb genommen wird, in der Kalkulation zu Buche schlägt. Alleine 
aus diesem Projekt müssen die Gebühren um 50 Cent angehoben 
werden, mit den weiteren zu berücksichtigenden Investitionen und 
Unterhaltungsmaßnahmen ergibt sich eine Kostendeckung bei 59 
Cent Erhöhung. 
  
Bürgermeister Stiegeler wies darauf hin, dass die technische Auf-
rüstung und Erweiterung der Kläranlage Heppenschwand auch auf-
grund der Bevölkerungsentwicklung notwendig war. Die notwendi-
ge Erhöhung der Abwassergebühr ist die Konsequenz hieraus. Für 
einen normalen Haushalt bedeutet diese Erhöhung Mehrkosten von 
ca. 18 € pro Kopf im Jahr. Dagegen ist man sich bewusst, dass die 
neue Gebühr insbesondere für die Großverbraucher eine Belastung 
darstellt. 
  
Der Gemeinderat fasste folgende einstimmigen Beschlüsse: 

Der Gemeinderat stimmt der ihm bei der Beschlussfassung über 
die Gebührensätze vorgelegten Gebührenkalkulation vom Novem-
ber 2021 zu. Die Gemeinde Höchenschwand wählt als Gebühren-
maßstab für die Schmutzwassergebühr den Frischwassermaßstab. 
Der Gebührenmaßstab für die Niederschlagswassergebühr ist die 
angeschlossene bebaute und befestigte Fläche. Der Gemeinderat 
stimmt den in der Gebührenkalkulation berücksichtigten Abschrei-
bungs- und Verzinsungsmethoden sowie den Abschreibungs- und 
Zinssätzen, ebenso den in der Gebührenkalkulation berücksichtig-
ten Prognosen und Schätzungen zu. Wie in der Gebührenkalkulation 
berücksichtigt, werden die verschiedenen Straßenentwässerungs-
anteile wie folgt angesetzt: 
  

aus den kalkulatorischen 
Kosten der:

aus den Betriebsaufwendungen 
der:

Mischwasseranlagen 25,0% Mischwasseranlagen 13,5% 

Regenwasseranlagen 50,0% Regenwasseranlagen 27,0% 

Kläranlagen 5,0% Kläranlagen 1,2% 
  
Dem vorgeschlagenen Kalkulationszeitraum der Gebührenkalkulati-
on von 2022-2023 (zweijährig) wird zugestimmt. Die ausgleichsfä-
hige Kostenunterdeckung der Schmutzwasserbeseitigung aus dem 
Bemessungszeitraum 2018-2019 in Höhe von -127.018 € wird teil-
weise in Höhe von -90.615 € zum Ausgleich eingestellt. 
  
Die restliche Kostenunterdeckung aus 2018-2019 in Höhe von 
-36.403 € soll in der nächsten Kalkulation fristgerecht zum Ausgleich 
eingestellt werden. 

Die ausgleichsfähige Kostenunterdeckung der Niederschlagswas-
serbeseitigung aus dem Bemessungszeitraum 2018-2019 in Höhe 
von -8.032 € wird teilweise in Höhe von -3.146 € zum Ausgleich ein-
gestellt. 
  
Auf der Grundlage dieser Gebührenkalkulation werden die Abwas-
sergebühren wie folgt geändert: 
  
für den Zeitraum 01.01.2022 – 31.12.2023 

-Schmutzwassergebühr 3,39 €/m³ Frischwasser 

-Niederschlagswasser 0,34 €/m² bebaute und befestigte Fläche 
  
b) Beschlussfassung über die Änderung der Abwassersatzung 

Auch die Abwassersatzung ist bezüglich der Gebühren aufgrund des 
vorhergehenden Beschlusses zu ändern. Nachdem der Gemeinderat 
den Inhalt der Änderungssatzung zur Kenntnis genommen hatte, 
fasste er folgenden einstimmigen Beschluss: 
  
Der Gemeinderat beschließt die vorgestellte Änderung der Abwas-
sersatzung in § 42. 
  
Bekanntgabe von Baugenehmigungen  

Vom Baurechtsamt wurde der Bauantrag von Oswald Matt auf An-
bau von Sozialanlagen, Lager- und Aufenthaltsräumen sowie Auf-
stockung auf die bestehende Sozialanlage und Überdachung an 
der bestehenden Montagehalle im Gewerbegebiet Tiefenhäusern 7 
genehmigt. 
  
Bericht zur Attraktion im Natursportzentrum  
„eCrossRide der Fa. Pohlbock  

In diesem Sommer war eine Teststrecke im Natursportzentrum für 
Elektro-Motorräder in Betrieb genommen worden. Herr Pohl, Ge-
schäftsführer der Fa. Pohlbock aus Brenden, bedankte sich bei der 
Gemeinde, dass diese Anlage eingerichtet werden durfte. Die Fir-
ma Pohlbock baut nicht nur die Elektro-Motorräder, sondern auch 
weitere Komponenten für Elektromobilität. Der Testbetrieb verlief 
zufriedenstellend und wurde gut angenommen, insbesondere auch 
für die Höchenschwander Jugend war man immer wieder eine An-
laufstelle. Auch die vielen Spaziergänger waren angetan und äußer-
ten sich lobend. Das Gelände wurde wieder hergerichtet. Herr Pohl 
äußerte die Hoffnung, dass man auch weiter zusammenarbeiten 
und die Attraktion im nächsten Jahr wieder anbieten kann. 
  
Auch im Gemeinderat zeigte man sich zufrieden, es wurden keine 
Beschwerden seitens der Bevölkerung oder der Besucher im Natur-
sportzentrum vorgebracht. Der Test hat funktioniert, insgesamt war 
es ein positives Miteinander und eine Ergänzung im Angebot der 
Gemeinde als Tourismusort. 
  
Bekanntgaben, Verschiedenes  

Adventskalender-Weg  

Von den Erzieherinnen der Kindertagesstätte wurde die Idee eines 
Adventskalenders im Dorf umgesetzt. Kinder und Eltern sowie viele 
Hauseigentümer machen mit, diese sehr schöne Idee umzusetzen. 
Bürgermeister Stiegeler bedankte sich bei allen Mitwirkenden sehr 
herzlich. 
  
Corona-Teststelle  

Die kommunale Teststelle im Haus des Gastes wurde wieder geöff-
net, jeweils montags, mittwochs und freitags können hier von 15:30 
bis 16:30 Uhr Tests gemacht werden. Bürgermeister Stiegeler be-
dankte sich beim ehrenamtlich tätigen medizinischen Personal für 
die Mitarbeit. 
  
Wintersport 

Sobald es die Schneelage zulässt, wird der Lifthang und der Skilift 
unter 2 G+-Regel in Betrieb genommen sowie die Langlaufloipen 
gespurt werden. Die Winterwanderwege werden in diesem Winter 
erstmals mit dem kommunalen Schlepper präpariert. 
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Höchenschwander Testzentrum
- Gemeinsam gegen Corona -

Terminbuchung online (oder QR-Code scannen):
https://gemeinde-hoechenschwand.probatix.de/
oder telefonisch: 07672/48 19 0

Testtage:
montags, mittwochs, freitags

jeweils von 15:30 bis 16:30 Uhr
im Haus des Gastes

- Keine Testung ohne Buchung –

Personen, die getestet werden, müssen bitte folgendes  
mitbringen:

•	 Buchungsbestätigung mit QR-Code  
(in Papierform oder digital, Erhalt nach Buchung per E-Mail)

•	 Personalausweis

Personen mit Krankheitssymptomen werden 
nicht getestet. 
Eine Fiebermessung wird vor Ort durchgeführt.
Vor Ort ist durchgängig eine FFP-2 Maske zu 
tragen.

Gästebefragung 

Von der Tourist-Information wurde im Rahmen einer Seminararbeit 
der Auszubildenden Sveva Köpfler eine Online-Gästebefragung ent-
wickelt. Bürgermeister Stiegeler bat alle Gastgeber, dieses zu nutzen, 
um ein direktes Feedback der Gäste zu erhalten. 
  
Dachsanierungen 

Aufgrund von Lieferengpässen und des frühen Wintereinbruchs kön-
nen die Dächer des Feuerwehrgerätehauses und der Kinderkrippe in 
diesem Jahr leider nicht mehr saniert werden. Die Arbeiten wurden 
in das Frühjahr 2022 verschoben. 
  
Wünsche und Anträge aus dem Gemeinderat  
Gemeinderätin Daniela Kirner-Arnold bat darum, in den Ortsteilen 
Attlisberg und Heppenschwand im Rahmen des Winterdienstes die 
Gehwege zu räumen, weil die Kinder auf dem Schulweg sonst auf 
der Straße laufen müssen. Außerdem sollte eine Lösung für das Bus-
wartehäuschen in Heppenschwand gefunden werden, hier stehen 
die Kinder ebenfalls auf der Straße, was gefährlich ist. 
  
Bürgermeister Stiegeler bat in diesem Zusammenhang allgemein 
darum, dass die Anlieger die Gehwege frei räumen und wies darauf 
hin, dass das Wegschieben von Schnee auf die Straßen nicht zulässig 
ist, weil die zügige Räumung dadurch erheblich behindert wird. 

MITTEILUNGEN DER GEMEINDE

Öffnungszeiten Rathaus  
Das Rathaus ist an Heiligabend, 24.12. und Silvester, 31.12.2021 
geschlossen. Am Donnerstag, 23.12. und Donnerstag, 
30.12.2021 haben wir nachmittags von 14:00 bis 16:00 Uhr ge-
öffnet.

Ausgabe Mitteilungsblatt  
Weihnachten / Jahreswechsel 
Das letzte Mitteilungsblatt 2021 erscheint am  
Mittwoch, 22. Dezember 2021. 
Redaktionsschluss ist am Freitag, 17.12.2021, 11:00 Uhr.  

Terminplanung 1. Halbjahr 2022  

Nr. Redaktionsschluss Erscheinungstag

1 10.01.2022 12.01.2022

2 24.01.2022 26.01.2022

3 07.02.2022 09.02.2022

4 18.02.2022 23.02.2022

5 07.03.2022 09.03.2022

6 21.03.2022 23.03.2022

7 04.04.2022 06.04.2022

8 14.04.2022 20.04.2022

9 02.05.2022 04.05.2022

10 16.05.2022 18.05.2022

11 30.05.2022 01.06.2022

12 10.06.2022 15.06.2022

13 27.06.2022 29.06.2022

14 11.07.2022 13.07.2022
           
Änderungen vorbehalten! 

Gemeinde Höchenschwand 

Die Gemeinde Höchenschwand bietet zum neuen Kita-Jahr 
2022/2023 
  

einen Ausbildungsplatz als Erzieher/in 
in praxisintegrierter Ausbildungsform (PIA) (m/w/d) 

  
für die Kindertagesstätte an. 
  
Hast Du Freude daran, Kinder im Alter von 1 – 6 Jahren zu be-
gleiten, bist aufgeschlossen, flexibel und engagiert? Dann 
freuen wir uns auf Deine Bewerbung bis spätestens 05.01.2022 
an das Bürgermeisteramt Höchenschwand, Waldshuter Str. 2, 
79862 Höchenschwand; oder per Mail an rathaus@hoechen-
schwand.de. 
  
Für Rückfragen steht Dir die Kita-Leitung Frau Schäuble 
(Tel. 07672/3411443) gerne zur Verfügung. 

Sperrung der Schwarzabruckstraße 
 wegen Holzfällarbeiten 
Wegen Holzfällarbeiten muss die Schwarzabruckstraße zwischen 
Häusern und Brenden am 
Montag, 20.12.2021 sowie am Dienstag,21.12.2021 jeweils von 
08:30 Uhr bis 15:30 Uhr 
voll gesperrt werden. 

Die Zufahrt zum Kraftwerk Schwarzabruck sowie dem Baschnagel-
hof ist nur von Brenden aus möglich. Die Umleitungsstrecke führt 
über Schluchsee und Schönenbach. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis
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AUS DER KINDERTAGESSTÄTTE

Kinder suchen den Nikolaus 
Bei mildem Winterwetter zogen die Kinder der Kindertagesstätte 
Höchenschwand mit dem Bollerwagen durch das Dorf und such-
ten in ihren jeweiligen Gruppenverbünden nach dem Nikolaus. An 
der Seniorenresidenz wurden sie fündig: Der Nikolaus hatte sich ein 
Feuer gemacht um sich zu erwärmen. Die Bewohner*innen der Se-
niorenresidenz hatten die Fenster geöffnet und beobachteten das 
geschäftige Treiben. 
Voller Freude sangen die Kinder für den Nikolaus und sagten ein Ge-
dicht auf, der Nikolaus verteilte seine Gaben. Das Team der Senioren-
residenz überreichte den Kindern einen großen Obstkorb. 
Die Kinder machten sich auf den Rückweg, um in der Kita den Tag bei 
Glühpunsch und Vesper ausklingen zu lassen, der Nikolaus verweilte 
noch in der Seniorenresidenz. 

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
Die Gemeinde Höchenschwand bietet Dir die Möglichkeit vom 
01. September 2022 bis 31. August 2023  ein Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) an der Grundschule Höchenschwand zu ab-
solvieren. Im FSJ hast Du die Möglichkeit, unsere Grundschul-
kinder zu fördern und zu unterstützen sowie wertvolle Erfah-
rungen zu sammeln. 

Dein Einsatz erfolgt überwiegend in folgenden Bereichen:
•	 Früh- und Nachmittagsbetreuung
•	 Einzelförderung von Grundschulkindern
•	 Lernbegleitung im Unterricht
•	 Begleitung von Unterrichtsgängen
 
Wir suchen Personen, die Freude an der Arbeit mit den Schülern 
haben, zuverlässig und teamfähig sind und Einsatzbereitschaft 
zeigen. 

Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns über Deine Bewerbung bis zum 17.12.2021 
an die  Gemeinde Höchenschwand, Waldshuter Straße 2, 
79862 Höchenschwand. 

Für nähere Auskünfte steht Dir Frau Bettina Böhler vom Perso-
nalamt gerne zur Verfügung (Tel.: 07672/4819-22), E-Mail: 
bettina.boehler@hoechenschwand.de. 
Informationen zum FSJ erhältst Du außerdem unter: 
www.wohlfahrtswerk.de 

Abholtermin Gelber Sack und Blaue Tonne 
Nächster Abholtermin 
für den Gelben Sack ist am Montag, 22. Dezember 2021 
für die Blaue Tonne am Freitag, 17. Dezember 2021 
  
Die Abfuhr beginnt um 6.00 Uhr. Bitte stellen Sie die Säcke/Ton-
ne deshalb rechtzeitig an den Straßenrand. 

 Verabschiedung langjähriger Mitarbeiter
In einer kleinen Feierstunde wurden Frau Jutta Fahrian (Tourist-Info) 
, Herr Jürgen Ketterer (Werkhof) und Frau Monika Staib (Tourist-In-
fo) drei langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand verabschiedet. 
Bürgermeister Sebastian Stiegeler nutzte die Gelegenheit, sich für 
die Betriebstreue und für die wertvolle Zusammenarbeit zu bedan-
ken. Mit Frau Roswitha Kaiser (Rathaus), die leider nicht anwesend 
sein konnte, bringen sie es gemeinsam auf 118 Dienstjahre. 

Für den neuen Lebensabschnitt wünschen wir eine erfüllte, gesunde 
und spannende Zeit. 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
in letzter Zeit werden vermehrt Materialien und Spielzeuge vor der 
Kindertagesstätte abgelegt, die in Familien oder Haushalten ausge-
dient haben. Wir gehen davon aus, dass Sie uns damit eine Freude 
bereiten wollen und bitten Sie, Zuwendungen an die Kita vorab mit 
uns abzusprechen. 
  
Vielen Dank, Ihr Kita-Team 

Eheschließungen
20. November 2021
Michaela Dischinger und Andreas Kaiser, 
Strittberg 45 
Herzliche Glückwünsche! 

DAS STANDESAMT
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TOURISTINFORMATION HÖCHENSCHWAND

Die Tourist-Information bleibt aufgrund  
einer internen Veranstaltung am   

Donnerstag, 16.12.2021 geschlossen.  
 

 
 

Gästebefragung 
Die Tourist-Information Höchenschwand führt aktuell eine Gäste-
befragung durch, um in Zukunft das Angebot und den Service zu 
verbessern. Die Gäste scannen dazu einen QR-Code ein und nehmen 
online teil. Die Gästebefragung läuft bis zum 31. Januar 2022. Die 
Gastgeber wurden bereits per E-Mail informiert und werden gebe-
ten, die Information an ihre Gastgeber weiterzugeben. Auf Anfrage 
stellt die Tourist-Information Aufsteller mit dem QR-Code sowie aus-
gedruckte Fragebögen zur Verfügung. 
  
  

2G werden bei Ticketkauf kontrolliert, hierzu muss der digitale Impf-
nachweis bzw. QR-Code vorhanden sein sowie ein Personalausweis 
zur Kontrolle. 
Das Ticket muss von außen sichtbar an der Jacke fixiert werden und 
dient damit als Nachweis der erfolgten 2G-Kontrolle.
Der Rodelbereich ist vom Lifthang getrennt, sodass hier keine Durch-
mischung erfolgt.
Für alle Personen mit Krankheitssymptomen, mit Hinweis oder Ver-
dacht auf eine Corona-Infektion sowie bei Kontakt mit einer betrof-
fenen Person ist das Betreten des Ski- und Rodelhangs strengstens 
verboten.

Aktueller Schneebericht, Loipen und Winterwanderwegen unter 
https://www.ferienwelt-suedschwarzwald.de/erleben/winterferien

Schneeschuhe und Schlitten- Verleih bei der Tourist-Info Höchen-
schwand, Tel. 07672-48180 
Verleihpreise Schneeschuhe, Schlitten

Schneeschuhe: 8 € pro Tag/Paar
Schlitten: 3 € pro Tag oder 12 € die Woche.
Den Schlitten kann man auch zu den Öffnungszeiten am Skilift mie-
ten.

NEU: DreiWelten BürgerCard jetzt ganz flexibel 
100 Attraktionen – 365 Tage lang 
Gute Nachricht für alle Fans von Schwarzwald, Rheinfall und Boden-
see: Die DreiWelten BürgerCard ist ab sofort ein ganzes Jahr lang gül-
tig. Sprich: 365 Tage ab Kaufdatum. „Bei der Einführung vergange-
nen Sommer war die Karte nur bis zum 31. Dezember gültig“, erklärt 
Markus Spettel die kundenfreundliche Umstellung. 
Der Geschäftsführer der DreiWelten Tourismus GmbH in Bad Dürr-
heim ist froh, nach der halbjährigen Testphase die Karte den Einhei-
mischen jetzt so anbieten zu können. Weihnachten, Ostern, Hoch-
sommer, Herbst – ab sofort ist die DreiWelten BürgerCard das ganze 
Jahr über nutzbar. Wer sie zum Beispiel am 1. Mai erwirbt, kann 365 
Tage über 100 Attraktionen direkt vor der Haustür erleben – bis Ende 
April im darauffolgenden Jahr. 
Die zweite gute Nachricht: Der Preis verändert sich mit der Um-
stellung nicht. Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahre zahlen 
weiterhin 89,00 Euro pro Karte, Kinder ab sechs Jahre 49,00 Euro. 
DreiWelten-Entdecker unter sechs dürfen die Bürgercard ihrer Eltern 
kostenlos mitnutzen. 
Für diesen Preis stehen in der Region zwischen Rottweil, Schaffhau-
sen in der Schweiz und Bad Säckingen echte Highlights zur Verfü-
gung. Sogar bei der Rheinfall-Schifffahrt, in der Solemar-Therme, 
beim Musical im Gloria-Theater und in der Erlebniswelt der Ro-
thaus-Brauerei – überall gilt freie Fahrt und freier Eintritt. Gratis gibt 
es dazu einen kleinen Reiseführer, der Standorte und Angebote an-
schaulich sortiert. So lassen sich die Ausflüge wunderbar planen. 
Kein Wunder: Denn die DreiWelten BürgerCard lohnt sich schon nach 
wenigen Tagen. Wer einmal mit der Sauschwänzlebahn fährt (ohne 
Karte 24,00 Euro), in ein Hochrhein Kajak steigt (30,00 Euro), die Smi-
lestones Erlebniswelt besucht (19,00 Euro) und einen Wellnesstag im 
Solemar verbringt (13,50 Euro) hat den Kaufpreis wieder drin. 
Gemeinsam eine gute Zeit verbringen – ohne weit weg zu fahren 
oder die umliegenden Metropolen zu besuchen: Selbst eventuelle 
Einschränkungen federt die Karte ab: Sollte ein Lockdown kommen, 
verlängert sich die Karte automatisch um die Zeit, in der die Attrakti-
onen nicht nutzbar sind. 
Die Karte ist eine gute Investition in eine gewisse Leichtigkeit. Das 
scheckkartengroße Sorglospaket ist als Weihnachtsgeschenk zu 
empfehlen. Hallenbäder, Stadtführungen, E-Bike-Verleih, Naturspek-
takel, Kunstausstellungen, Golfplätze – da ist ganz sicher für jeden 
etwas dabei. 
  
INFO: Alle Leistungen der DreiWelten BürgerCard sind online unter 
www.dreiwelten.com einzusehen. Dort und in den Tourist-Informa-
tionen und Bürgerämtern der DreiWelten Region ist die Karte jeder-
zeit erhältlich. Informationen dazu unter Telefon: 07726 9789070, 
info@dreiwelten.com. 
Ebenso in der Tourist-Information Höchenschwand. 

Skilift Höchenschwand 
geöffnet ab 14.12.2021 
2,-- Euro pro Tag

ÖFFNUNGSZEITEN

MONTAG - FREITAG: 14 - 16:30 UHR
SAMSTAG - SONNTAG: 10 - 16:30 UHR

Regeln für die Benutzung des Skilifts Höchenschwand 

Die von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland an-
geordneten Maßnahmen gelten übergeordnet, für Gäste und Mit-
arbeiter.
- Betreten des Skihangs nur mit 2G+ möglich.
Personen mit einer Boosterimpfung sind von der Testpflicht bei der 
2G-Plus-Regelung ausgenommen. Außerdem folgende Personen-
gruppen ohne Boosterimpfung:
Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der 
letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate 
vergangen sind, Genesene, deren Infektion nachweislich maximal 
sechs Monate zurückliegt

Es besteht eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für 
Gäste älter als 6 Jahre.  Dies insbesondere im Kassenbereich sowie in 
der Wartezone oder wenn der Abstand von 1,50 m nicht eingehalten 
werden kann. Generell gilt die Abstandsregel von 1,50 m. 
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KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Katholisches Pfarramt St. Michael 
Kirchstraße 1 
79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-534, Fax: 07672-924832 
Mail: Stmichael@se-stblasien.de 
  
Öffnungszeiten des Pfarramtes: 
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9:30 Uhr bis 11:30 Uhr. 
Wir bitten, das Pfarramt nur in dringenden Angelegenheiten 
aufzusuchen mit der Bitte um vorherige telefonische Anmel-
dung. In dringenden Fällen melden Sie sich bitte unter der Tele-
fonnummer 07672/534.  
  
Wir bitten die allgemeinen Regeln zum Infektionsschutz (Abstand 
halten, Mundschutz tragen) einzuhalten. Bitte betreten Sie die Kirche 
nur durch den Haupteingang. Dort liegen die gesetzlichen Bestim-
mungen aus, die zu beachten sind. Mund- Nasenschutz (empfohlen 
wird FFP2 Masken) ist beim Betreten der Kirche und während 
des ganzen Gottesdienstes verpflichtend. Falls jemand aus medizi-
nischen Gründen keine Maske tragen kann, bitten wir, ein ärztliches 
Attest vorzulegen. Es kann wieder gesungen werden. Jedoch nur 
mit Mund-Nasenschutz. Listen liegen bereit. 
  
Mittwoch, 15.12. 
6:30 Uhr  Frühmesse IN DER PFARRKIRCHE    
  
Donnerstag, 16.12.  
19:00 Uhr  Eucharistiefeier in Strittberg unter musikalische Mit- 
 wirkung einiger Sänger des Chörles, Amrigschwand 
  
Freitag, 17.12. 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmutter 
 Maria 

Samstag, 18.12. 
19:00 Uhr  Eucharistiefeier 

Sonntag, 19.12. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier  
  
Freitag, 24.12. 
17:30 Uhr  Christmette mit Eucharistiefeier unter musikalischer 
 Mitwirkung der Schola des Marienchores 
 ANMELDUNG ERFORDERLICH 

Samstag, 25.12. 
10:00 Uhr  festliches Eucharistiefeier unter musikalischer Mit- 
 wirkung der Schola des Kirchenchores 
 ANMELDUNG ERFORDERLICH 

Sonntag, 26.12. 
10:30 Uhr  Eucharistiefeier unter musikalischer Mitwirkung 
 der Schola des gemischten Chores, Amrigschwand 
 ANMELDUNG ERFORDERLICH 

Freitag, 31.12. 
19:00 Uhr  Wallfahrtsgottesdienst zu Ehren der Schmerzensmutter  
 Maria als Krankengottesdienst mit Krankensegnung 

Samstag, 1.1.2022
19:00 Uhr  Eucharistiefeier zu Jahresbeginn 2022 
  
Anmeldung für die Weihnachtsgottesdienste 

Pandemiebedingt wird, wie im vergangenem Jahr, für die Weih-
nachtsgottesdienste (24.12./25.12./26.12.) eine Anmeldung erfor-
derlich. Sie können sich per Mail – stmichael@se-stblasien.de  – per 
Telefon 07672/534 oder schriftlich per Anmeldeformular, das in der 
Pfarrkirche ausliegt, anmelden. Das Anmeldeformular können Sie in 
den Briefkasten des Pfarrhauses geben. Anmeldeschluss ist Freitag, 
der 17. Dezember. Plätze werden nach der Reihenfolge der Anmel-
dung vergeben.  
  
Bücherei St. Michael, Kirchstr. 5 

Die Bücherei ist am Donnerstag, den 23.12; am Montag, den 27.12. 
und am Donnerstag, den 30.12. jeweils von 16 bis 18 Uhr geöffnet. 
Wer noch ein Buch, ein Spiel oder eine CD ausleihen möchte, ist herz-
lich eingeladen. Das Büchereiteam ist gerne für Sie da.  
  

Evangelisches Pfarramt 
Höchenschwand / Häusern 
Hebelweg 3, 79862 Höchenschwand 
Telefon: 07672-706   
hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de 
www.ev-kirche-hoechenschwand.de 
   
Wochenspruch:  

Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermals sage ich: 
Freuet euch! Der Herr ist nahe! (Phil. 4, 4.5b) 

Gottesdienste:  

Sonntag, 19.12.2021 – 4. Advent 
10:30 Uhr Gottesdienst 
  
Mittwoch, 22.12.2021 
19:30 Uhr Abendgebet (Sing & Pray) 
  
Freitag, 24.12.2021 – Heiligabend 
Geplant sind folgende Gottesdienste in der ev. Kirche 
Höchenschwand: 

15:00 Uhr Weihnachtlicher Gottesdienst mit Beteiligung  
von Kindern 

16:30 Uhr Weihnachtlicher Gottesdienst 
18:00 Uhr Meditativer weihnachtlicher Gottesdienst 
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Wir feiern diese Gottesdienste unter Beachtung der dann gültigen 
Coronaverordnung. 
Informieren Sie sich in den Tagen vor Weihnachten über die Home-
page der Ev. Kirche Höchenschwand (https://ev.-kirche-hoechen-
schwand.de) oder im kurz vor Weihnachten erscheinenden Gemein-
debrief der Ev. Kirchengemeinde. 
Wegen der Abstandsregeln können wir nur eine begrenzte Zahl an 
Gottesdienstbesuchern einlassen. Deshalb: Wenn Sie und Ihre Ange-
hörigen sicher Plätze in einem Gottesdienst bekommen möchten, 
melden Sie sich bitte telefonisch (07672-706) oder per Mail 
(hoechenschwand-haeusern@kbz.ekiba.de) oder Brief an. Geben Sie 
dann bitte an, wie viele Personen Sie sind und wie wir Sie telefonisch 
kontaktieren können, falls bereits alle Plätze belegt sind. Anmelde-
schluss ist 22.12.2021. Das alles gilt unter der Voraussetzung, dass 
Gottesdienste in Präsenz an Weihnachten überhaupt gefeiert wer-
den. Informieren Sie sich kurzfristig über unsere Homepage. 

Sonntag, 26.12.2021 – 2. Weihnachtstag 
10:30 Uhr Weihnachtsgottesdienst 

Freitag, 31.12.2021 – Altjahrsabend 
16:30 Uhr Jahresschlussgottesdienst 

Sonntag, 02.01.2022 – Sonntag nach Weihnachten 
10:30 Uhr Gottesdienst 

Samstag, 08.01.2022 
19:00 Uhr Abendgottesdienst 

Weil wir zum Redaktionsschluss noch nicht wissen, welche Coron-
averordnungen gelten werden, bitten wir Sie, sich über die Home-
page der Kirchengemeinde oder über den Schaukasten zeitnah zu 
informieren. 
Allen Leserinnen und Lesern des Mitteilungsblattes wünschen wir 
ein frohes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das kommende Jahr. 
Ihr Pfarrer Markus Wagenbach für den Kirchengemeinderat der Ev. 
Kirchengemeinde Höchenschwand-Häusern. 

Nachbarschaftshilfe  
Der Nachbarschaftshilfeverein Höchenschwand e.V. 
wünscht allen seinen Mitgliedern, Freunden und 

Gönnern sowie allen Mitbürgern eine frohe Advents- und Weih-
nachtszeit. 
Für 2022 erhoffen wir für uns alle Gesundheit und die Zuversicht, 
dass das gemeinsame und gesellschaftliche Leben in der gewohn-
ten Weise wieder möglich wird. 

Ihre Nachbarschaftshilfe 
  
 

INTERESSANTES & WISSENSWERTES

Eergieagentur Südwest 
Individuelle Energieberatung 
Die Energieagentur Südwest bietet Privatpersonen unabhängige 
und neutrale Beratung zu den Themen: Strom- und Wärmever-
brauch, Heizung, energetische Sanierung, Solarthermie und 
Photovoltaik. Die Angebote finden telefonisch oder vor Ort mit 
2G-Regelung und Maskenpflicht statt. Einige der Checks sind kos-
tenfrei, andere betragen 30€. Bei Interesse freut sich Herr Dilger, 
Energieberater der Energieagentur Südwest, über Ihren Anruf unter 
+49 (0)160 903 529 26 oder Ihre Mail an 
energiecheck@energieagentur-suedwest.de. 
Die Energieberatungen finden in Kooperation mit der Energiebera-
tung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg statt und werden 
vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. 

Energieagentur Südwest – Wir gestalten Zukunft, unabhängige 
Energie- und Klimaschutzberatung.  
Die Energieagentur Südwest GmbH ist ein von den Landkreisen Lör-
rach und Waldshut gemeinsam mit Partnern aus der Wirtschaft ge-
tragenes Unternehmen, das als Kompetenzzentrum für alle Fragen 
rund um die Themen Energie und Klimaschutz fungiert. Sie berät 
und begleitet Bürger*innen, Kommunen und Unternehmen beim 
Umsetzen der Energiewende in der Region. 
 

Abitur – und dann? 
WAS? Entscheidungsseminar zur Berufsfindung 
WANN? 27.1. + 31.1.2022 (8.00 – 17.00h) 
WO? Schloss Schönau, Bad Säckingen, Schönaugasse 5/1 Trompeter-
schloss 
Kosten: 11 € 
Anmeldung: www.bw-best.de Pfad: für Schüler – Veranstaltungen 
– zur Listenansicht – Januar 2022 – in Zeile „27.01.2022“ – auf „Bad 
Säckingen“ klicken - dort rechts „Anmeldung“ 
Hinweis: Unterrichtsbefreiung (bei Tutor/in) 
Für Schüler aller Ober- bzw. Kursstufen, die unsicher sind oder nicht 
wissen, welchen Beruf sie anstreben wollen, bietet sich das ganztä-
gige Seminar zur BErufs- und STudienorientierung (BEST) an. In zwei 
Etappen lernen sie ihre eigenen Fähigkeiten selbständig einzuschät-
zen. Sie können ihre persönlichen und beruflichen Ziele sowie ihren 
Informationsbedarf klären. Dieses Training bietet Recherchemög-
lichkeiten für künftige Berufsfelder und beinhaltet den verpflichten-
den Orientierungstest für Studienbewerber.  
 

Erreichbarkeit der Agentur für Arbeit  
und Jobcenter Landkreis Lörrach 
Am 23. Dezember und 30. Dezember schließen die Agentur für Ar-
beit Lörrach und ihre Dienststelle in Waldshut-Tiengen, sowie das 
Jobcenter Landkreis Lörrach bereits um 16 Uhr. 
Die Telefonhotlines stehen wie folgt zur Verfügung:
•	 Arbeitgeber-Service  

(Rufnummer: 0800 4 5555 20) von 8 Uhr bis 16 Uhr
•	 Jobcenter Landkreis Lörrach (Rufnummer 07621 178 350)  

von 8 Uhr bis 16 Uhr
•	 Arbeitnehmer-Hotline (0800 4 5555 00) von 8 Uhr bis 18 Uhr
Am 24.12 und 31.12 ist geschlossen. 

AUS DEN VEREINEN

Bergwacht
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Bekanntmachung der Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg 
- Anstalt des öffentlichen Rechts - 
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart 

Meldestichtag  zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2022 ist der 01.01.2022. 
  
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2021 versandt. 
Sollten Sie bis zum 01.01.2022 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf § 
31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in Ver-
bindung mit der Beitragssatzung. 
  
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften) 
sind zum 1. Februar 2022 meldepflichtig. 
Die uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungs-
genossenschaften erhalten Mitte Januar 2022 einen Meldebogen. 

Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:
•	 Pferde  
•	  Schweine 
•	  Schafe 
•	  Hühner 
•	  Truthühner/Puten  
  
Meldepflichtige Tiere sind: 
Bienenvölker  (sofern nicht über einen Landesverband gemeldet) 

Nicht zu melden sind: 
Rinder einschließlich Bisons, Wisenten und Wasserbüffel.  Die 
Daten werden aus der HIT Datenbank (Herkunfts- und Informations-
system für Tiere) herangezogen. 
Nicht meldepflichtig sind u.a.Gefangengehaltene Wildtiere (z.B. 
Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen,  Gänse und Enten 

Werden bis zu 25 Hühnerund/oder Truthühner und keine anderen 
beitragspflichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt derzeit die Melde- 
und Beitragspflicht für die Hühner und/oder Truthühner. 

Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirt-
schaftlichen Betrieb stehen oder in einer Hobbyhaltung. Zu melden 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort. 

Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss 
die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veterinäramt gemeldet 
werden. 

Schweine-, Schaf- und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2022 an 
HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die Stichtags-
meldung an HIT zu übernehmen. Die Voraussetzungen und nähe-
re Informationen erhalten Sie über das Informationsblatt welches 
mit dem Meldebogen verschickt wird. Das Informationsblatt fin-
den Sie auch auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de. 

Es wird noch auf die Meldepflicht von Bienenvölkern hingewiesen. 
Die Völkermeldungen der Imker an ihren örtlichen Imkerverein wer-
den von diesem an einen der beiden Landesverbände weiter gemel-
det. Ist ein Imker nicht organisiert oder in einem Verein, der keinem 
der beiden Landesverbände angeschlossen ist, müssen die Völker 
bei der Tierseuchenkasse gemeldet werden. 

Ab sofort sind Stichtagmeldungen per Fax nicht mehr möglich.  
Bitte melden Sie online, oder über den auf dem Meldebogen aufge-
druckten QR-Code oder per Post. 

Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informationen zur Mel-
de- und Beitragspflicht, Leistungen der Tierseuchenkasse sowie 
über die einzelnen Tiergesundheitsdienste. Zudem können Sie, als 
gemeldeter Tierbesitzer, Ihr Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand 
der letzten 3 Jahre, etc.) einsehen. 

Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; 
Internet: www.tsk-bw.de 

BILDUNGSZENTRUM WALDSHUT  
Neue Kursleiter*innen gesucht 

Für die Erweiterung des Kursangebots im Frühjahr sucht das Bil-
dungszentrum Waldshut neue Dozent*innen bzw. Referent*innen. 
Sie sind an einer Tätigkeit als Kursleiter*in im Sprach- und Bewe-
gungsbereich, im Bereich Geistes- und Naturwissenschaft oder auf 
dem Gebiet der Persönlichkeitsbildung interessiert? In Absprache 
bieten wir unsere Kurse in unseren Seminarräumen in Waldshut oder 
online an. Wir freuen uns, mit Ihnen in Kontakt zu kommen! Ihr Team 
des Bildungszentrums Waldshut (Tel 077518314500 / Mail info@bil-
dungszentrum-waldshut.de) 
 

Landespreis für Heimatforschung  
Baden-Württemberg 
Ausschreibung 2022  

THEMEN 

•	 Orts-, Regional- und Landesgeschichte auch im Hinblick  
auf ein zusammenwachsendes Europa 

•	 Neue Heimat in Baden-Württemberg 
•	 Heimatmuseen, Heimatforschung 
•	 Natur und Naturschutz, Landschaftsschutz, Umweltschutz 
•	 Entwicklung und Geschichte von Technik und Industrie 
•	 Denkmalschutz, Dorferneuerung, Stadterneuerung 
•	 Kunst und Architektur 
•	 Dialektforschung, Literatur, Brauchtum 
•	 Volksmusik, Volkstanz, Tracht 
•	 Bevölkerung und Minderheiten 
•	 Bürgerengagement, Bürgerbeteiligung 

PREISE 

Der Preis besteht aus 
•	 einem 1. Preis zu 5.000 Euro, 
•	 zwei 2. Preisen zu je 2.500 Euro, 
•	 einem Jugendförderpreis zu 2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden), 
•	 einem Schülerpreis zu 2.500 Euro (kann ggf. geteilt werden) und 
•	 einem Preis „Heimatforschung digital“ zu 2.500 Euro. 
Zusätzlich können Anerkennungsurkunden erteilt werden. 

EINSENDESCHLUSS 

Einsendeschluss ist der 30. April 2022 
(Schülerpreis: 31. Mai 2022) 

STIFTER 

Land Baden-Württemberg in Zusammenarbeit mit dem Landesaus-
schuss Heimatpflege Baden-Württemberg 

ORGANISATION 

Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Würt-
temberg, Referat 55 

DOKUMENTATION 

Haus der Geschichte Baden-Württemberg 
www.landespreis-fuer-heimatforschung.de 
 

Polizeipräsidium Freiburg 
Sicheres „Zu Hause“ - Kostenlose Einbruchschutzberatung  
der Polizei 

Mit Einkehr der dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die 
Anzahl der Wohnungseinbrüche wieder an. 
Mit einer soliden mechanischen Absicherung von Fenstern und Tü-
ren kann hier jedoch erfolgreich entgegengewirkt werden. Statis-
tisch gesehen scheitern nahezu die Hälfte aller Einbruchversuche an 
Sicherungstechnik und aufmerksamer Nachbarschaft. 
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Waldshut-Tiengen  des 
Polizeipräsidiums Freiburg berät sie hierzu kostenlos bei Ihnen zu 
Hause. 
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Interessierte werden gebeten sich telefonisch unter den Telefon-
nummern: 
07741 / 8316-327 in Verbindung zu setzen. 
Alternativ schreiben Sie eine E-Mail an: 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de 

Polizeipräsidium 
Freiburg    
  

Präventionshinweise des Polizeipräsidiums 
Freiburg aufgrund aktueller Betrugsstraftaten : 
Enkeltrick: Betrüger nutzen WhatsAPP 
Der Enkeltrick ist eine bekannte Betrugsform, die vor allem ältere 
Mitmenschen trifft. Nun nutzen die Täter auch WhatsApp, um ihre 
Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Geldüberwei-
sungen zu bewegen. 
Die Polizei erklärt, wie man sich schützen kann. 
  
„Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.“: 
So oder so ähnlich beginnen die WhatsApp-Nachrichten, versandt 
von einer unbekannten Nummer. Der Gedanke an die eigene 
Tochter oder den Sohn lässt viele der unbekannten Nummer ant-
worten. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die 
Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen 
sie ihre Geschichte fort. 
  
Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder ei-
nes anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern - und 

um Geld. Bei der aktuellen Masche per WhatsApp erklären sie, dass 
auf dem neuen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten, 
einen Geldbetrag für sie zu überweisen. Wie gewohnt sei es sehr 
dringend. 
  
Immer mehr Fälle des sogenannten „Enkeltrick 2.0“ werden be-
kannt. Wie so oft überweisen die Opfer das geforderte Geld im Glau-
ben daran, mit dem eigenen Kind oder Enkel zu kommunizieren. Die 
Polizei rät daher, bei WhatsApp-Nachrichten von unbekannten Num-
mer besonders misstrauisch zu sein. 
  
So schützen Sie sich vor Betrug per WhatsApp:
•	 Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer  

unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie  
die Nummer nicht automatisch ab. 

•	 Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten  
Nummer nach.

•	 Geldüberweisungen über Whatsapp und andere Messenger  
sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden. 

•	 Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten 
Nachrichtendienstes

 
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie sich beraten lassen, so 
melden Sie sich gerne über 
freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 

Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

FERIENHAUS / WOCHENENDHAUS / FREIZEITGRUNDSTÜCK
GESUCHT (KAUF ODER PACHT)

Naturverbundenes Ehepaar aus dem Breisgau sucht ruhiges Plätzchen für die 
Ferien und das Wochenende. Wir freuen uns sehr auf Ihre Zuschriften 

und bedanken uns schon heute für Ihr Vertrauen.
Zuschriften erbeten unter Chiffre-Nr. 6002218 an Primo Verlag, 

Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach  

Wohnhaus in Häusern 
Bauerndoppelhaushälfte 

ohne landwirtschaftliche Nutzung, ab dem 01.04.2022 zu vermieten,
kernsaniert, 2-stöckig, ruhige Wohnlage Ortskern, ca. 235 qm, 6 Zimmer, 

EBK, 2 Badezimmer, Gäste-WC, Speisekammer, 2 Abstellräume, Kaltraum,
Holzschopf, kl. Balkon, Gartennutzung, Abstellpl. 

Tel.: 0 76 72 / 9 03 78 oder fewo.kaiser.haeusern@gmail.com 

des 

redaktionellen Teils
ENDE 



Die Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden betreut 32 Kath. Kindergärten in der Trägerschaft der uns 
angeschlossenen Kirchengemeinden 

Zum 01.09.2022 suchen wir
Praktikanten für das Anerkennungsjahr (AP) m/w/d
Auszubildende für die praxisintegrierte Ausbildung zum Erzieher (PiA)
Personen für ein freiwilliges soziale Jahr (FSJ)
Für unsere Kindergärten und Kindertageseinrichtungen in: Klettgau | Wutöschingen | Lauchringen
Waldshut-Tiengen | Dogern | Weilheim-Remetschwiel | Ühlingen-Birkendorf | Grafenhausen | Wutach

Das erwartet Sie:
• ein modernes und zielgerichtetes Ausbildungskonzept mit weitergebildeten und qualifizierten Anleitern
• Vergütung nach dem Tarifvertrag AVO, in Anlehnung an die Entgelttabelle des SuE
• teilweise flexible Urlaubsplanung
• Einrichtung mit enger Bindung an die katholische Kirchengemeinde
• nach erfolgreicher Ausbildung eine unbefristete Stelle in einer unserer Einrichtungen
• Arbeiten nach dem Qualitätsmanagement „Quintessenz“
• Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie (http://ebfr.de/html/familie_und_beruf.html)

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
• mit Anschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Schulzeugnis

an die Erzdiözese Freiburg, Verrechnungsstelle für Kath. Kirchengemeinden, Kirchweg 1, 79780 Stühlingen oder per E-Mail an 
kiga-gf@vst-stuehlingen.de.
Für Fragen steht Ihnen der stellv. Leiter der Verrechnungsstelle, Herr Mario Isele, unter der Telefonnummer 07744/9201-13
gerne zur Verfügung.



Die Röm.-Kath. Kirchengemeinde Maria Bronnen ist Träger von zwei Kindergärten

Zum 01.02.2022 oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für den
Kath. Kindergarten St. Franziskus in Remetschwiel
mehrere pädagogische Fachkräfte (m/w/d)
mit einem unbefristeten Beschäftigungsumfang von 100 Prozent (39 Wochenstunden). 
Die Stellen können auch in Teilzeit vergeben werden.

Ihre Qualifikation:
Abgeschlossene Ausbildung im pädagogischen Bereich, wie staatl. anerk. Erzieher*in (lt. Fachkräftekatalog nach § 7 KiTaG z.B.
auch Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderkrankenpfleger, Familienpfleger u. Dorfhelfer)

Unsere Erwartungen:
• Eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise
• Kooperative, engagierte Zusammenarbeit mit Team, Eltern und Träger
• Interesse an der Weiterentwicklung der pädagogischen Arbeit

Unser Angebot:
• eine unbefristete Stelle in einer viergruppigen Einrichtung
• Vergütung nach dem Tarifvertrag AVO, in Anlehnung an die Entgelttabelle des SuE
• teilweise flexible Urlaubsplanung
• geregelte Verfügungszeit (20 %)
• Einrichtung mit enger Bindung an die katholische Kirchengemeinde Maria Bronnen
• Arbeiten nach dem Qualitätsmanagement „Quintessenz“
• Regelungen zur Vereinbarkeit von Beruf & Familie (http://ebfr.de/html/familie_und_beruf.html)
• betriebliche Zusatzversorgung (Kirchliche Zusatzversorgungskasse Köln)
• Teilnahme am JobRad-Vertrag
• Fortbildungen und Betreuung durch eine pädagogische Fachberatung

Ihre Bewerbung richten Sie bitte bis zum 31.12.2021
• mit Anschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
• Schulabschlusszeugnis sowie Abschlusszeugnissen
• allen Arbeitszeugnissen

an die Röm.-Kath. Kirchengemeinde Maria Bronnen, Kindergarten St. Franziskus, Stegmatte 1, 79809 Weilheim Remetschwiel oder per
E-Mail an kiga.rem@kath-mariabronnen.de oder kiga-gf@vst-stuehlingen.de.
Für Fragen steht Ihnen die Leitung der Einrichtung, Frau Katja Eisenberg, (Tel. 07755/8997) oder die Geschäftsführerin der Einrichtung,
Frau Miriam Gutmann,(Tel. 07744/9201-23) gerne zur Verfügung.

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen 
03944 - 36160 • www.wm-aw.de

Wohnmobilcenter Am Wasserturm e.K. 



Objektbetreuer/in / Personal und Technical Care
in der Haus -und Objektverwaltung (m/w/d)

in Vollzeit (in Waldshut-Tiengen und Umgebung)
Deine Aufgaben:
 Proaktives Vertragsmanagement von Dienstleistungs- und Wartungsverträgen im Bereich 

der Technischen Objektbetreuung
 Ausführung und Verantwortung der Objektbetreuung auf taktischer Ebene (DIN EN 15221) 

als zentraler Ansprechpartner (für den Eigentümer, Mieter, Nutzer, Dienstleister, etc.)
 Vorbereitung und Durchführung von Eigentümerversammlungen und die damit

verbundenen Tätigkeiten
 Beschlussvorbereitungen, Vorbereitung und Durchführung von Beschlüssen
 Vorbereitung und Durchführung von Rechnungsprüfungen und die damit verbundenen Aufgaben
 Anforderung von Angeboten, Auftragsvergabe, Koordination und Überwachung von Renovierungs- 

und Modernisierungsarbeiten, sowie Abwicklung der Übernahme von neuen Objekten 

Dein Profil:
 Abgeschlossenes Studium im Bereich Facility Management oder Haus- und Versorgungstechnik, 

Meister und/oder Techniker und/oder eine adäquate kaufmännische/technische Ausbildung
 Idealerweise mehrjährige Berufserfahrung in der eigenverantwortlichen Betreuung von Objekten
 Quereinsteiger sind herzlich Willkommen
 Selbstständiges, verantwortungsbewusstes und strukturiertes Arbeiten
 Eigeninitiative, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit sowie kommunikative u. freundliche Persönlichkeit
 Fundierte Erfahrung mit Microsoft Office-Anwendungen, gute EDV-Kenntnisse

Wir bieten:
 Ein attraktives Gehalt sowie flexible Arbeitszeiten
 Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in einem jungen, dynamisch wachsenden

Unternehmen
 Ein hochmotiviert agierendes Team, sowie spannende Herausforderungen

Interesse geweckt?
So senden Sie uns bitte Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Post oder per 
E-Mail zu:
Firmenadresse: Firma Markus Lober Hausverwaltung

Im Wallgraben 47
79761 Waldshut-Tiengen

E-Mail.Adresse: info@lober-hausverwaltung.de
Telefon: 07755/220124






